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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 11.10.1950

Norm

ABGB §825 B

ABGB §833 E

JN §1 DVe1

Rechtssatz

Die Bestimmungen der §§ 825 2 ABGB kommen nur dann zur Anwendung, wenn ein dingliches Recht mehreren

Personen ungeteilt zusteht, nicht aber dann, wenn mehreren Personen an physischen Teilen eines Hauses ( einzelnen

Stockwerken ) ein Fruchtgenuß zusteht, mögen diese Personen auch im übrigen Miteigentümer des ( ungeteilten )

Hauses sein. Für die Klage eines Fruchtnießers gegen einen anderen auf Unterlassung der Einhebung von Mietzinsen

ist daher in diesem Falle der Rechtsweg zulässig.
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